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Bedingungen
für den Sparverkehr

der Hanseatic Bank GmbH & Co KG, Fuhlsbüttler Straße 437, 22309 Hamburg,  
im Folgenden Bank genannt.

Bedingungen für Sparkonten (Loseblatt-System) 

1.  (1)  Die Bank richtet dem Sparkontoinhaber ein auf dessen Namen lautendes Spar-
konto ein und erteilt über Gutschriften und Belastungen Sparkontoauszüge. Die 
Sparkontoauszüge sind Sparurkunden. In der Sparurkunde vermerkt die Bank Ein-
zah lungen und Auszahlungen, alle übrigen Gutschriften und Be lastungen sowie 
den jeweiligen Kontostand. Maßgebliche Spar urkunde ist jeweils die zuletzt erteilte 
Sparurkunde. Wenn Gut schriften oder Belastungen dem Kunden in der zuletzt er-
teilten Sparurkunde noch nicht mitgeteilt worden sind, können sich Ab weichungen 
zwischen dem Kontostand in den Geschäftsbüchern der Bank und den Eintragungen 
in der letzten Sparurkunde erge ben.

   Die Bank darf mehrere Buchungen in einem Kontoauszug zu sammenfassen. Sie wird 
mindestens einmal im Jahr einen Konto auszug erteilen. Soweit nach Erteilung des 
letzten Kontoauszuges weitere Buchungen angefallen sind, kann der Sparer jederzeit 
eine Sparurkunde verlangen, die alle zwischenzeitlichen Buchungen erfasst.

  (2)  Die Sparurkunden sind vom Sparer sorgfältig aufzubewahren. Ein Verlust der 
maßgeblichen Sparurkunde ist unverzüglich der Bank, möglichst der kontoführen-
den Stelle, anzuzeigen. 

  (3)  Die Bank ist befugt, an den Vorleger der maßgeblichen Sparurkunde fällige Zah-
lungen zu leisten, sofern ihr nicht die fehlende Berechtigung des Vorlegers bekannt 
oder infolge gro ber Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist. 

2.  (1)  Das Sparkonto dient der Geldanlage und darf nicht für Zwecke des Zahlungsver-
kehrs (z. B. Scheckziehung) verwendet werden. 

  (2)  Der Kunde kann Sparguthaben, soweit nichts anderes vereinbart ist, mit einer 
Frist von drei Monaten kündigen (Kündi gungsfrist). 

  (3)  Von Sparkonten mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten können, soweit kei-
ne andere Vereinbarung getroffen ist, innerhalb eines Kalendermonats bis zu 2.000  
Euro ohne Kündigung ab gehoben werden. 

  (4)  Stimmt die Bank unabhängig von der in Absatz 3 genann ten Verfügungsmöglich-
keit einer vorzeitigen Rückzahlung aus nahmsweise zu, so kann sie für diese Rückzah-
lung einen Vorfällig keitspreis verlangen. Die jeweilige Höhe des Vorfälligkeitspreises 
ergibt sich aus dem „Preisaushang – Regelsätze im stan dardisierten Privatkunden-
geschäft“ der kontoführenden Stelle und ergänzend aus deren „Preis- und Leistungs-
verzeichnis“.

  (5)  Wenn der Kunde den zur Rückzahlung gekündigten Be trag nicht innerhalb eines 
Monats abhebt oder keine anderwei tige Vereinbarung getroffen wird, wird der Spar-
vertrag für den gekündigten Betrag mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten 
fortgesetzt; für dieses Sparguthaben werden sodann die für Sparkonten mit einer 
dreimonatigen Kündigungsfrist maßgeb lichen Zinsen vergütet. Sie können niedriger 
sein, als für den gekündigten Betrag vereinbart war. Die Bank wird die Kündigung 
gegenüber dem Kunden schriftlich bestätigen und ihn hierbei darauf hinweisen, dass 
sie von seiner Zustimmung zur Fortset zung des Sparvertrages ausgeht, wenn er 
über den gekündigten Betrag nicht innerhalb eines Monats verfügt.

3.  (1)  Die Höhe der jeweils maßgeblichen Zinsen und Entgelte ergibt sich aus dem 
„Preisaushang – Regelsätze im standardi sierten Privatkundengeschäft“ der konto-
führenden Stelle und ergän zend aus deren „Preis- und Leistungsverzeichnis“. 

  (2)  Die Zinsen werden, sofern nichts anderes vereinbart ist, zum Ende des Kalender-
jahres gutgeschrieben. Der Kunde kann hierüber ohne Einhaltung von Kündigungs-
fristen verfügen. Wird über die Zinsen nicht innerhalb von zwei Monaten nach Gut-
schrift verfügt, werden sie der Spareinlage zugerechnet. Sie unter liegen ab diesem 
Zeitpunkt der Kündigungsregelung gemäß Nr. 2 die ser Bedingungen.
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